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AGB Abwehrklausel zu abweichenden Angebotsbedingungen 

Von den Vergabeunterlagen abweichende Bedingungen des Bieters, insbesondere Liefer-, Vertrags-, 
und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und individuelle Bieterklauseln, 
wie z.B. Zahlungsbedingungen) werden nicht Vertragsbestandteil. 


